
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/2/23 92/13/0289
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1994

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

21/01 Handelsrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

ABGB §891;

ABGB §896;

EStG 1972 §24 Abs1 Z2;

EStG 1972 §24 Abs2;

EVHGB 04te Art8 Nr1;

Rechtssatz

Ausführungen zur Besteuerung des Veräußerungsgewinnes bei einem Kommanditisten (Erstbeschwerdeführer), wobei

im Abtretungsvertrag die Übertragung der beiden Kommanditbeteiligungen der Beschwerdeführer (Ehegatten)

aufschiebend bedingt durch die Leistung einer "Gesellschaftseinlage seitens der abtretenden Vertragsparteien", somit

BEIDER Beschwerdeführer, "in Form einer Bareinzahlung" vereinbart war.
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